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1 Sie sind Mitglied einer privaten Krankenversicherung?  

Ab Januar 2026 werden die Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung (KV/PV), 

die als Vorsorgeaufwendungen (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG) bei der Berechnung der Lohnsteuer 

berücksichtigt werden, dem Arbeitgeber elektronisch über die Elektronischen 

Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) zur Verfügung gestellt. Sollte Ihr 

Versicherungsunternehmen aus technischen Gründen keine Daten elektronisch übermitteln, 

wird Ihnen von diesem eine Ersatzbescheinigung erstellt, die Sie zur Berücksichtigung an die 

Bezügestelle weiterreichen können. Werden keine Daten elektronisch zur Verfügung gestellt 

und auch keine Ersatzbescheinigung vorgelegt, können die Beiträge zur privaten KV/PV nicht 

bei der Lohnsteuerberechnung berücksichtigt werden. Die Berücksichtigung einer 

sogenannten Mindestvorsorgepauschale ist ab 2026 gesetzlich nicht mehr vorgesehen. 

Weitere Informationen sind im Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 8. 

Dezember 2025, Az.: IV C 5 – S 2363/00047/009 bzw. in den vom Bundeszentralamt für 

Steuern bereitgestellten FAQ enthalten.     

 

Unter Umständen kann es dazu kommen, dass die übermittelten oder im Rahmen einer 

Ersatzbescheinigung vorgelegten Beträge aktuell bei der Lohnsteuerberechnung noch nicht in 

zutreffender Höhe berücksichtigt werden. Dadurch kann es ab Januar 2026 vorübergehend 

zum Einbehalt einer unzutreffenden Lohnsteuer kommen. Sobald eine Berücksichtigung 

möglich ist, wird eine rückwirkende Korrektur ab Januar 2026 vorgenommen. 

 

Ob und in welcher Höhe Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung berücksichtigt 

wurden, erkennen Sie im rechten Bereich Ihrer Gehaltsmitteilung: 

 
 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Lohnsteuer/BMF_Schreiben_Allgemeines/2025-12-08-datenaustausch-lstabzug-ab-2026-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Lohnsteuer/BMF_Schreiben_Allgemeines/2025-12-08-datenaustausch-lstabzug-ab-2026-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bzst.de/DE/Privatpersonen/ELStAM/FAQ/faq_node.html


Sollten Sie feststellen, dass die Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung in 

unzutreffender Höhe bereitgestellt wurden, wenden Sie sich bitte an Ihre Versicherung. Nur 

diese kann eine Korrektur der gemeldeten Beiträge veranlassen.  

Zahlen Sie keine eigenen Beiträge zu einer privaten Kranken- und/oder Pflegeversicherung 

bzw. haben Sie der Übermittlung der Werte an die Finanzverwaltung gegenüber Ihrem 

Versicherungsunternehmen widersprochen, können im Lohnsteuerabzug keine 

entsprechenden Aufwendungen als Vorsorgepauschale berücksichtigt werden. 

 

Die bisher in diesen Fällen angewandte Mindestvorsorgepauschale (158,33 EUR bzw. 

250 EUR in Steuerklasse III) entfällt ab 2026. Dies führt dazu, dass, sofern keine bzw. die 

bisherige Mindestvorsorgepauschale unterschreitende Beiträge über ELStAM bereitgestellt 

werden, im Vergleich zum Vorjahr ggf. ein höherer Lohnsteuerabzug erfolgt.   

 

 
2 Sie sind privat versichert und erhalten pauschale Beihilfe bzw. Ihnen 

werden Beiträge für die private Kranken- und Pflegeversicherung Ihrer 
nahen Angehörigen erstattet?  

Erhalten Sie pauschale Beihilfe nach § 80a SächsBG oder werden Ihnen die Beiträge für die 

private Kranken- und Pflegeversicherung Ihrer nahen Angehörigen gem. § 80b SächsBG 

erstattet, mindern diese steuerfreien Zahlungen ab 2026 in ihrer tatsächlichen Höhe die im 

Rahmen des Lohnsteuerabzugs berücksichtigungsfähigen Vorsorgeaufwendungen.  

 

Diese Änderung kann voraussichtlich erst mit der Bezügeabrechnung für Februar 2026 

umgesetzt werden. Für den Monat Januar 2026 kann sich daher möglicherweise eine 

Rückforderung ergeben.  

 

3 Sie sind Arbeitnehmer und erhalten einen Arbeitgeberzuschuss zu Ihren 
Beiträgen zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung?  

 

 

Nach den §§ 257 SGB V und 61 SGB XI sind die zu zahlenden Arbeitgeberzuschüsse zur 

privaten Kranken- und Pflegeversicherung Cent-genau aus den tatsächlich zu zahlenden 

Beiträgen zu ermitteln. Die Voraussetzung für die steuerfreie Zahlung des 

Arbeitgeberzuschusses liegt auch nur für die gesetzlich nach den Vorschriften des SGB 

geschuldeten Beträge vor. Grundsätzlich werden dem Arbeitgeber die Gesamtbeiträge zur 

privaten Kranken- und Pflegeversicherung über die ELStAM zur Verfügung gestellt. Nach 

Mitteilung des Bundeszentralamtes für Steuern werden die tatsächlich zu zahlenden Beiträge 



im Rahmen der Bereitstellung über die ELStAM aus technischen Gründen jedoch auf volle 

Euro aufgerundet. 

Dies bedeutet, dass die ELStAM für die Berechnung des zu zahlenden Arbeitgeberzuschusses 

aktuell nicht verwendet werden können. Anderenfalls würde sich ein zu hoher und damit nicht 

mehr vollständig steuerfreier Zuschuss ergeben.  

 

Bitte reichen Sie zur Ermittlung des Arbeitgeberzuschusses zur privaten Kranken- und 

Pflegeversicherung daher eine Kopie des Versicherungsscheins bzw. des aktuellen 

Beitragsnachweises ein, in dem die tatsächlich zu zahlenden Versicherungsbeiträge 

ersichtlich sind.  

 

 

4 Sie sind Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung?   

Für Mitglieder einer gesetzlichen Krankenversicherung ergeben sich keine Änderungen zum 

bisherigen Mitteilungsverfahren. Die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und 

Pflegeversicherung werden wie bisher als Vorsorgepauschale bei der Lohnsteuerberechnung 

berücksichtigt.  

 

Für freiwillig gesetzlich versicherte Beamte und Beamtinnen bzw. Richter und Richterinnen 

kann es aufgrund einer Programmumstellung dazu kommen, dass ab Januar 2026 die 

Beiträge zur KV/PV vorerst nicht bei der Vorsorgepauschale berücksichtig werden. Dadurch 

kann es ab Januar 2026 vorübergehend zum Einbehalt einer höheren Lohnsteuer kommen. 

Sobald die für die Berechnung notwendigen Werte in das Programm übernommen wurden, 

wird eine rückwirkende Korrektur ab Januar 2026 vorgenommen. Zu viel einbehaltene 

Lohnsteuer sowie ggf. Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag werden Ihnen dann erstattet. 

 

Für die zutreffende Berechnung der Vorsorgepauschale bei freiwillig gesetzlich Versicherten 

ist es wichtig, dass der Bezügestelle Ihre aktuelle Krankenversicherung sowie alle in der 

Pflegeversicherung berücksichtigungsfähigen Kinder bekannt ist. Sollte dies nicht der Fall sein 

bzw. sollten sich Änderungen ergeben, teilen Sie dies schnellstmöglich der Bezügestelle unter 

Angabe Ihrer Personal- und Sachbearbeiternummer mit.  

 

5 Sie erhalten Heilfürsorge? 

Als Heilfürsorgeempfänger zahlen Sie in der Regel Beiträge zu einer privaten 

Pflegeversicherung sowie ggf. Beiträge zu einer Anwartschaft für die private 

Krankenversicherung. Sofern es sich hierbei um im Rahmen der Vorsorgepauschale 



berücksichtigungsfähige Beiträge handelt, werden diese dem Arbeitgeber als elektronische 

Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) zur Verfügung gestellt und bei der Berechnung der 

Lohnsteuer berücksichtigt.  

Gleiches gilt für von Ihnen gezahlte Beiträge für mitversicherte Kinder, sofern Sie 

Versicherungsnehmer sind.  

 

Ob und in welcher Höhe Beiträge zur privaten Kranken- und/oder Pflegeversicherung 

berücksichtigt wurden, erkennen Sie im rechten Bereich Ihrer Gehaltsmitteilung: 

 
 

Sollten Sie feststellen, dass die Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung in 

unzutreffender Höhe bereitgestellt wurden, wenden Sie sich bitte an Ihre Versicherung. Nur 

diese kann eine Korrektur der gemeldeten Beiträge veranlassen.  

 

Zahlen Sie keine eigenen Beiträge zu einer privaten Kranken- und/oder Pflegeversicherung 

bzw. haben Sie der Übermittlung der Werte an die Finanzverwaltung gegenüber Ihrem 

Versicherungsunternehmen widersprochen, können im Lohnsteuerabzug keine 

entsprechenden Aufwendungen als Vorsorgepauschale berücksichtigt werden. 

 

Die bisher in diesen Fällen angewandte Mindestvorsorgepauschale (158,33 EUR bzw. 

250 EUR in Steuerklasse III) entfällt ab 2026. Dies führt dazu, dass, sofern keine bzw. die 

bisherige Mindestvorsorgepauschale unterschreitende Beiträge über ELStAM bereitgestellt 

werden, im Vergleich zum Vorjahr ggf. ein höherer Lohnsteuerabzug erfolgt.   
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